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Präambel 
Forschungsdaten sind eine Grundlage und zugleich wichtiges Ergebnis wissenschaftli-
cher Arbeit. Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsdaten ist ein zentrales 
Prinzip guter wissenschaftlicher Praxis und fördert die Nachvollziehbarkeit des wissen-
schaftlichen Forschungsprozesses. Im Sinne der „Leitlinien zum Umgang mit For-
schungsdaten der DFG“ (2015) unterstützt das IRS seine Wissenschaftler/-innen bei der 
Umsetzung eines qualitätsbewussten Forschungsdatenmanagements, durch das die 
systematische Archivierung von Forschungsdaten und der strukturierte Zugang zu For-
schungsdaten auch nach dem Projektende sichergestellt wird. 
 
Gegenstand 
Unter Forschungsdaten werden alle Daten verstanden, die im Prozess der Forschungs-
arbeit durch Beobachtung, Erhebung und Weiterverarbeitung mit dem Zweck entste-
hen, Forschungsergebnisse zu generieren und zu validieren. Dazu gehören auch nach-
genutzte Sekundärdaten bzw. daraus generierte Forschungsdaten. Forschungsdaten-
management umfasst den Prozess der Planung und Erhebung, der Sicherung und Spei-
cherung, der Aufbereitung und Dokumentation, sowie der Archivierung und ggf. der 
Zugänglichmachung von Daten. 
 
Leitlinien 
Die Verantwortung für den Umgang mit den Forschungsdaten während des For-
schungsprozesses liegt bei den Projektleitungen bzw. den Wissenschaftlern/-innen. 
Dabei werden ethische und datenschutzrechtliche Vorgaben sowie Anforderungen von 
Fördermittelgebern beachtet. 
 
Zur Sicherung eines verantwortungsbewussten Umganges mit den im Forschungspro-
zess verwendeten Forschungsdaten werden am IRS Datenmanagementpläne (DPM) 
verwendet, die nach Möglichkeit zu Beginn eines Forschungsprojekts erstellt und kon-
tinuierlich über die Projektlaufzeit fortgeschrieben werden. Der DMP dokumentiert 
projektspezifische Festlegungen zu Art, Umfang und Sicherung der Daten, erfasst die 
notwendigen Metadaten, beinhaltet Festlegungen zu Zugangs- und Nutzungsrechten 
sowie Verabredungen zu Verantwortlichkeiten im Umgang mit den Forschungsdaten. 
Entsprechende Templates für einen Datenmanagementplan (DPM) stellt das IRS den 
Wissenschaftlern/-innen zur Verfügung. 

http://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/antragstellende/nachnutzung_forschungsdaten/
http://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/antragstellende/nachnutzung_forschungsdaten/


 
 
 
 
 

 
 
Im Forschungsprozess erhobene Primärdaten sowie verwendete Sekundärdaten wer-
den zum Projektende, soweit dies datenschutzrechtlich zulässig ist, in digitaler Form für 
mindestens zehn Jahre am IRS archiviert. Die Archivierung digitaler Forschungsdaten 
erfolgt systematisch und personenunabhängig. Das IRS unterstützt die Wissenschaft-
ler/-innen bei der Archivierung von Forschungsdaten durch die Bereitstellung der er-
forderlichen Infrastruktur und den Support eines Datenkurators. 
 
Die am IRS generierten und im Forschungsprozess verwendeten Forschungsdaten um-
fassen überwiegend qualitative, oft personen- sowie organisationsbezogene Daten, die 
von Informanten als vertraulich angesehenen werden. Daher ist ein freier Zugang zur 
Nachnutzung von Forschungsdaten aus IRS-Forschungen nur sehr eingeschränkt in ein-
zelnen Fällen möglich. Grundsätzlich ermutigt das IRS die Wissenschaftler/-innen, For-
schungsdaten in dafür geeigneten Repositorien zugänglich zu machen. 

 
 


